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Beschlussesentwurf 1: Änderung des Sozialgesetzes (SG) und des 
Gesetzes über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbu-
ches (EG ZGB); Aufsicht und Rahmenbedingungen in der Sozialhilfe 
sowie im Kindes- und Erwachsenenschutz

Der Kantonsrat von Solothurn

gestützt auf Artikel 52 des Schlusstitels des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 
(ZGB) vom 10. Dezember 1907[SR 210.] sowie Artikel 22 Buchstabe a, 94 und 
95 Absatz 1 der Verfassung des Kantons Solothurn (KV) vom 8. Juni 1986[BGS 
111.1.]
nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom ... 
(RRB Nr. 2026/...)

beschliesst

I.

Der Erlass Sozialgesetz (SG) vom 31. Januar 2007 (Stand 1. Januar 2026) wird 
wie folgt geändert:

1.3.1bis. Sozialregionen

§  27
Sozialregionen

§  27
Organisation

https://db.clex.ch/link/Bund/210/de
https://bgs.so.ch/data/111.1/de
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1 Die Einwohnergemeinden erbringen die ihnen zugewiesenen Aufgaben der 
Sozialhilfe, der institutionellen Zusammenarbeit sowie des Kindes- und Er-
wachsenenschutzes in Sozialregionen.

1 Die Einwohnergemeinden erbringen die ihnen zugewiesenen Aufgaben der 
Sozialhilfe, der interinstitutionellen Zusammenarbeit sowie des Kindes- und Er-
wachsenenschutzes in Sozialregionen.

1bis Die Sozialregionen haben in den Bereichen der Sozialhilfe sowie des Kindes- 
und Erwachsenenschutzes eine Spezialisierung ihrer Mitarbeitenden sicherzu-
stellen. Die Mitarbeitenden nehmen die Fallführung nur in einem der beiden Be-
reiche wahr.

1ter Der Regierungsrat legt nach Anhörung der Einwohnergemeinden insbesonde-
re die quantitativen, qualitativen, personellen und wirtschaftlichen Anforderungen 
an die Sozialregionen in einer Verordnung fest.

2 Eine Sozialregion muss mindestens 12'000 Einwohner und Einwohnerinnen 
umfassen. Der Regierungsrat kann mit Rücksicht auf die regionalen Verhältnisse 
Sozialregionen mit einer geringeren Einwohnerzahl zulassen.

2 Eine Sozialregion muss mindestens 20'000 Einwohner und Einwohnerinnen 
umfassen. Der Regierungsrat kann mit Rücksicht auf die regionalen Verhältnisse 
bei geringfügiger Abweichung Sozialregionen mit einer niedrigeren Einwohner-
zahl zulassen.

3 Die Einwohnergemeinden können weitere soziale Aufgaben grundsätzlich nur 
jener Sozialregion übertragen, welcher sie für die Sozialhilfe angehören. Der Re-
gierungsrat kann in begründeten Fällen Ausnahmen bewilligen.

4 Sozialregionen können sich zusammenschliessen, um soziale Aufgaben 
gemeinsam zu erfüllen.

§  28
Sozialkommission, Vormundschaftsbehörde und Sozialdienst

§  28
Aufgaben

1 Die Sozialregion

a) wählt eine Sozialkommission, die a) Aufgehoben.

1. grundsätzliche Fragestellungen der sozialen Sicherheit beurteilt,

2. insbesondere die Sozialhilfe plant, den Bedarf erfasst, die Qualität sichert und 
darüber entscheidet, ob eine Sozialleistung oder eine Dienstleistung gewährt 
wird,

3. …



- 3 -

           

b) führt einen Sozialdienst, der

1. im Einzelfall die Entscheidgrundlagen für die Sozialleistungen sowie die Mass-
nahmen des Kindes- und Erwachsenenschutzes liefert,

2. mit Klienten und Klientinnen individuelle Ziele vereinbart und die Massnahmen 
vollzieht und überprüft.

2 Die Einwohnergemeinden können eigene Sozialkommissionen bestimmen.

§  28bis

Aufsicht in den Bereichen Sozialhilfe sowie Kindes- und Erwachsenenschutz

1 Das Departement übt die Aufsicht über die Sozialregionen aus, soweit diese 
nicht ausdrücklich anderen Behörden oder Organen übertragen ist. Es prüft ins-
besondere die Organisation der Sozialregionen in Bezug auf die gesetzlichen 
Vorgaben, die vom Regierungsrat festgelegten Anforderungen gemäss § 27 Ab-
satz 1ter sowie deren Umsetzung in den Sozialdiensten.

2 Das Departement beaufsichtigt die Sozialdienste insbesondere in Bezug auf die

a) Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben;

b) Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben betreffend die Ausrichtung der Sozialhil-
fe;

c) Regelung der Zuständigkeiten.

§  28ter

Überprüfung

1 Das Departement überprüft die Sozialregionen und die Sozialdienste im Rah-
men der Aufsicht gemäss § 28bis regelmässig. Zu diesem Zweck prüft das Depar-
tement insbesondere Sozialhilfedossiers, führt Interviews mit der Leitung sowie 
mit Mitarbeitenden der Sozialdienste und evaluiert die Ausgestaltung sowie die 
Umsetzung interner Vorgaben.

2 Das Departement kann bei Vorliegen begründeter Hinweise auf aufsichtsrele-
vante Vorkomnisse zudem ausserordentliche Überprüfungen durchführen.
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3 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten nach Anhörung der Einwohnerge-
meinden in einer Verordnung. Er legt insbesondere die Frequenz für die ordentli-
che Überprüfung der Sozialregionen und der Sozialdienste fest.

§  28quater

Mitwirkungspflichten

1 Soweit dies für die Ausübung der Aufsichtstätigkeit nach den §§ 28bis f. erforder-
lich ist, sind die Sozialdienste insbesondere verpflichtet, dem Departement

a) Auskünfte zu erteilen;

b) Einsicht in die Akten zu gewähren;

c) Zutritt zu den Räumlichkeiten zu gestatten;

d) die für die Überprüfung erforderlichen Daten zu liefern.

§  28quinquies

Prüfbericht und Massnahmen

1 Das Ergebnis der Überprüfung gemäss § 28ter wird vom Departement in einem 
Prüfbericht festgehalten. Es kann zuhanden der Sozialregion Weisungen und 
Empfehlungen zur Optimierung der Organisation sowie des Vollzugs erlassen.

2 Die Sozialregion leitet die aufgrund des Prüfberichts erforderlichen Schritte ein, 
indem sie insbesondere

a) zweckmässige Massnahmen zur Behebung festgestellter Mängel ergreift;

b) vom Sozialdienst die Behebung festgestellter Mängel verlangt oder dem zu-
ständigen Gemeindeorgan Massnahmen vorschlägt.

3 Das Departement kann Nachkontrollen durchführen.

§  28sexies

Auflagen und Sanktionen
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1 Ergibt die Nachkontrolle gemäss § 28quinquies Absatz 3, dass die im Prüfbericht 
erteilten Weisungen durch die Sozialregion nicht oder in ungenügender Weise 
umgesetzt wurden, ordnet das Departement unter Androhung von Sanktionen im 
Unterlassungsfall Auflagen zur Behebung des Mangels an.

2 Bei Nichteinhalten von Auflagen kann das Departement die anrechenbaren Ver-
waltungskosten der Sozialregion im Lastenausgleich in angemessenem Umfang, 
jedoch maximal um 50% kürzen.

§  28septies

Datenbekanntgabe

1 Das Departement kann von der Sozialregion und dem Sozialdienst im Rahmen 
seiner Aufsichtstätigkeit ungeachtet allfälliger Geheimhaltungspflichten und ein-
schliesslich besonders schützenswerter Personendaten oder Persönlichkeitspro-
file insbesondere Auskünfte einholen, die Herausgabe von Unterlagen und Doku-
menten verlangen, Räumlichkeiten betreten und sich Arbeitsvorgänge sowie Ap-
plikationen erörtern lassen.

2 Die Datenbearbeitung gemäss Absatz 1 kann auch im Rahmen eines elektroni-
schen Abrufverfahrens oder einer systematischen Meldung erfolgen.

3 Für die Datenbearbeitung gemäss Absatz 2 erlässt das Departement nach An-
hörung der Einwohnergemeinden die erforderlichen Richtlinien betreffend

a) die Bezeichnung der zugriffsberechtigten Personen sowie deren Sorgfalts-
pflichten;

b) die Zuständigkeiten für die Erteilung, die Aktualisierung und den Entzug der 
Zugriffsberechtigungen;

c) die technischen Massnahmen zum Schutz vor unbefugtem Zugriff.

§  55
Lastenausgleich unter den Einwohnergemeinden

1 Folgende Leistungen unterliegen unter den Einwohnergemeinden dem Lasten-
ausgleich:
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a) Beiträge an die Ergänzungsleistungen;

b) Beiträge an die interinstitutionelle Zusammenarbeit;

c) Alimentenbevorschussung;

d) Arbeitslosenhilfe, soweit sie nicht über die Arbeitslosenversicherung finanziert 
werden;

e) Suchthilfe;

f) Sozialhilfe; f) Sozialhilfeleistungen, soweit diese nicht bereits durch Bundesmittel gemäss 
§ 157bis abgedeckt sind;

g) Pflegekostenbeiträge nach § 144ter.

h) Betreuungsbeiträge nach § 143bis und § 143ter.

2 Der Lastenausgleich umfasst alle Geldleistungen und Rückerstattungen bezie-
hungsweise nicht eingebrachten Forderungen, einschliesslich der mit dem Inkas-
so verbundenen Betreibungs- und Prozesskosten.

3 Die Kosten des Sozialdienstes und der Sozialadministration trägt die jeweilige 
Einwohnergemeinde unter Vorbehalt von Absatz 4 selber.

4 Die Verwaltungskosten der Sozialregionen fallen in den Lastenausgleich unter 
den Einwohnergemeinden, wenn

4 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten im Zusammenhang mit der Berück-
sichtigung der Kosten gemäss Absatz 3 im Lastenausgleich in einer Verordnung.

a) die Sozialregion die gesetzlichen Vorgaben erfüllt und die vom Regierungsrat 
festgelegten quantitativen, qualitativen, personellen und wirtschaftlichen Anfor-
derungen der Leistungserbringung erfüllt und

a) Aufgehoben.

b) Sozialdienst und Sozialadministration mit mindestens 2.5 vollen Stellen geführt 
werden.

b) Aufgehoben.

5 Der Kanton vollzieht den Lastenausgleich.
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6 Die in den Lastenausgleich fallenden Geldleistungen und Verwaltungskosten 
werden im Verhältnis der Einwohnerzahl nach der aktuellen kantonalen Bevölke-
rungsstatistik auf die Gesamtheit der Einwohnergemeinden verteilt.

7 Der Regierungsrat kann den Verteilschlüssel nach Absatz 6 ergänzen, um für 
die Einwohnergemeinden und die Sozialregionen Anreize für eine effizientere Or-
ganisation der dem Lastenausgleich unterliegenden Aufgaben zu schaffen.

7 Der Regierungsrat kann

a) die Einzelheiten zu den Meldungen und Abrechnungen der Sozialregionen im 
Bereich der Sozialhilfe in einer Verordnung regeln;

b) den Verteilschlüssel nach Absatz 6 ergänzen, um für die Einwohnergemeinden 
und die Sozialregionen Anreize für eine effizientere Organisation der dem Las-
tenausgleich unterliegenden Aufgaben zu schaffen.

§  55bis

Aufnahme und Ablehnung sowie Sanktionsmöglichkeiten im Rahmen des Lastenausgleichs sowie der Abrechnun-
gen im Bereich der Sozialhilfe

1 Das Departement erlässt in Bezug auf die Aufnahme der Sozialhilfeleistungen 
in den Lastenausgleich gemäss § 55 Absatz 1 Buchstabe f eine Ablehnungsver-
fügung, wenn

a) im Rahmen des Listenabgleichs eine Leistung aus formellen Gründen nicht in 
den Lastenausgleich aufgenommen werden kann;

b) es im Rahmen der Stichprobenkontrollen materielle Mängel feststellt.

2 Absatz 1 ist für die Ablehnung einer Vergütung gemäss § 157bis Absatz 1 sinn-
gemäss anwendbar.

3 Sofern eine Sozialregion die verbindlichen Bemessungsgrundlagen der 
wirtschaftlichen Sozialhilfe systematisch missachtet und dadurch Leistungen zu 
Unrecht in den Lastenausgleich gefallen sind oder durch den Kanton zu Unrecht 
vergütet wurden, kann das Departement diese Leistungen

a) aus dem Lastenausgleich der laufenden Abrechnungsperiode ganz oder teil-
weise ausschliessen;
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b) mit Vergütungen gemäss § 157bis Absatz 1 verrechnen.

4 Ein Ausschluss oder eine Verrechnung nach Absatz 3 verwirkt nach fünf Jahren 
seit dem rechtskräftigen Lastenausgleich oder der rechtskräftigen Abrechnung.

§  82
Bundesvorgaben und kantonale Bemessungsgrundlagen

1 Die Leistungen richten sich grundsätzlich nach den Vorgaben des Bundesge-
setzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenver-
sicherung (ELG)[SR 831.30.].

2 Soweit die Kantone nach ELG[SR 831.30.] dazu ermächtigt sind, bestimmt der 
Regierungsrat insbesondere:

a) die persönlichen Auslagen der Heimbewohner und Heimbewohnerinnen;

b) die Begrenzung der Kosten, die wegen eines Aufenthalts in einem Heim be-
rücksichtigt werden, soweit dadurch keine Sozialhilfe beansprucht werden 
muss;

b) die Begrenzung der Kosten, die wegen eines Aufenthalts in einem Heim be-
rücksichtigt werden, soweit dadurch keine Sozialhilfeleistungen beansprucht 
werden müssen;

c) die Begrenzung der Vergütung von Kosten, die wegen Krankheit oder Behinde-
rung entstehen im Rahmen der wirtschaftlichen und zweckmässigen Leistungs-
erbringung;

d) den anrechenbaren Vermögensverzehr.

3 Grundstücke, die nicht zu eigenen Wohnzwecken der leistungsbezieheden oder 
einer in die EL-Berechnung eingeschlossenen Person dienen, werden zum Ver-
kehrswert in die Berechnung eingesetzt.

§  124bis

Zusammenarbeit und Datenbekanntgabe

1 Bei der Integration der ausländischen Bevölkerung arbeiten die Behörden des 
Kantons und der Einwohnergemeinden zusammen.

https://db.clex.ch/link/Bund/831.30/de
https://db.clex.ch/link/Bund/831.30/de
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2 Die Migrationsbehörde meldet der Sozialregion den Abschluss einer Integrati-
onsvereinbarung nach Artikel 58b AIG[SR 142.20.], sofern die betreffende Per-
son Sozialhilfe bezieht. 

2 Die Migrationsbehörde meldet der Sozialregion den Abschluss einer Integrati-
onsvereinbarung nach Artikel 58b AIG[SR 142.20.], sofern die betreffende Per-
son Sozialhilfeleistungen bezieht. 

§  147
Ziel und Zweck

1 Die Einwohnergemeinden richten die Sozialhilfe an Personen aus, die sich in ei-
ner sozialen Notlage befinden; sie sind zur wirksamen Hilfeleistung verpflichtet.

2 Sozialhilfe bezweckt die Existenzsicherung, fördert die wirtschaftliche und per-
sönliche Selbständigkeit und unterstützt die berufliche und gesellschaftliche Inte-
gration.

2 Sozialhilfe bezweckt die Existenzsicherung, fördert die wirtschaftliche und per-
sönliche Selbständigkeit und unterstützt die berufliche und gesellschaftliche Inte-
gration. Sie umfasst die Regel-, Flüchtlings- und Asylsozialhilfe.

3 Vorbehalten bleiben die einschränkenden Bestimmungen dieses Gesetzes über 
asyl- und schutzsuchende Personen ohne Aufenthaltsbewilligung, über vorläufig 
aufgenommene Personen sowie über Personen mit einem rechtskräftigen Nicht-
eintretensentscheid.

§  155
Aufnahme und Zuweisung von asyl- und schutzsuchenden Personen

1 Der Kanton nimmt vom Bund zugewiesene asyl- und schutzsuchende Personen 
in regionalen Asylzentren auf und macht sie mit den elementaren Grundlagen un-
serer Sprache, unseres Rechtssystems und unserer Lebensweise vertraut.

1 Der Kanton nimmt vom Bund zugewiesene asyl- und schutzsuchende Personen 
in kantonalen Asylzentren auf und macht sie mit den elementaren Grundlagen 
unserer Sprache, unseres Rechtssystems und unserer Lebensweise vertraut.

2 Die Einwohnergemeinden nehmen die vom Kanton aus den Asylzentren zuge-
wiesenen asyl- und schutzsuchenden Personen auf. Der Kanton sorgt im Ver-
hältnis zu den Einwohnerzahlen für eine gleichmässige Verteilung

3 Die Einwohnergemeinden betreuen und unterstützen asyl- und schutzsuchende 
Personen, soweit diese ihren Unterhalt nicht eigenständig bestreiten können.

§  156
Sozialhilfeleistungen an asyl- und schutzsuchende Personen ohne Aufenthaltsbewilligung

https://db.clex.ch/link/Bund/142.20/de
https://db.clex.ch/link/Bund/142.20/de
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1 Die Sozialhilfe an asyl- und schutzsuchende Personen ohne Aufenthaltsbewilli-
gung sowie an vorläufig aufgenommene Personen richtet sich im Rahmen der 
vom Bund gewährten Beiträge nach den Bestimmungen des Bundesrechts[SR 
142.31.]. Der Regierungsrat erlässt Richtlinien über die Leistungen.

1 Die Bemessung von Sozialhilfeleistungen an asyl- und schutzsuchende Perso-
nen ohne Aufenthaltsbewilligung sowie an vorläufig aufgenommene Personen 
richtet sich im Rahmen der vom Bund gewährten Beiträge nach dem AsylG[SR 
142.31.]. Der Regierungsrat erlässt Richtlinien über die Leistungen.

2 Der Kanton vergütet die Aufwendungen der Einwohnergemeinden und entrich-
tet ihnen einen Pauschalbeitrag an die Verwaltungskosten.

2 Aufgehoben.

§  157
Sozialhilfeleistungen an schutzsuchende Personen mit Aufenthaltsbewilligung und an Flüchtlinge

1 Die Sozialhilfe an schutzsuchende Personen mit Aufenthaltsbewilligung sowie 
an Flüchtlinge wird nach den Bestimmungen über die Sozialhilfe gewährt.

1 Sozialhilfeleistungen an schutzsuchende Personen mit Aufenthaltsbewilligung 
sowie an Flüchtlinge werden nach den Bestimmungen über die Regelsozialhilfe 
gewährt.

§  157bis

Vergütungen an die Einwohnergemeinden

1 Der Kanton vergütet die Aufwendungen der Einwohnergemeinden an asylsu-
chende Personen ohne Aufenthaltsbewilligung, an schutzsuchende und vorläufig 
aufgenommene Personen sowie an Flüchtlinge basierend auf den ausgerichteten 
Bundespauschalen. Vorbehalten bleibt § 55bis.

2 Er entrichtet den Einwohnergemeinden einen Beitrag an die Verwaltungskosten.

§  157ter

Übertragung der Kompetenz zur Ausrichtung von Sozialhilfeleistungen an Dritte

1 Der Regierungsrat kann die Ausrichtung von Sozialhilfeleistungen an Asylsu-
chende, Schutzsuchende, vorläufig Aufgenommene, Flüchtlinge und unbegleitete 
Minderjährige sowie die damit verbundene Verfügungskompetenz Dritten über-
tragen.

2 Die Verfügungskompetenz gemäss Absatz 1 umfasst insbesondere die Ausrich-
tung und Einstellung von Sozialhilfeleistungen, das Erteilen von Auflagen und 
Weisungen, Leistungskürzungen sowie die Rückerstattung von unrechtmässig 
bezogenen Sozialhilfeleistungen.

https://db.clex.ch/link/Bund/142.31/de
https://db.clex.ch/link/Bund/142.31/de
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3 Er schliesst mit diesen eine Leistungsvereinbarung ab, welche Art, Qualität der 
zu erbringenden Leistungen, deren Abgeltung, die Qualitätssicherung und die 
Berichterstattung regelt.

5bis. Visuelle Überwachung

§  158bis

Visuelle Überwachung der kantonalen Asylzentren

1 Der Kanton kann das Areal der kantonalen Asylzentren, die er im Rahmen des 
Asylverfahrens verwaltet, visuell überwachen und entsprechende Anlagen an-
bringen. Die Anlagen dienen

a) der Überwachung und Gewährleistung der Ordnung und Sicherheit inner- und 
ausserhalb der kantonalen Asylzentren;

b) der Gewährleistung der Sicherheit der Bewohnenden der kantonalen Asylzen-
tren, des Personals und Dritter;

c) der Prävention von strafbaren Handlungen und der Identifikation von Straftä-
tern und Straftäterinnen.

2 Mit Ausnahme der Schlafräume, der sanitären Einrichtungen sowie der Räum-
lichkeiten der Mitarbeitenden kann das ganze Areal der kantonalen Asylzentren 
visuell überwacht werden.

3 Die visuelle Überwachung und die Aufzeichnung mit technischen Geräten sind 
deutlich sichtbar zu kennzeichnen. Asylsuchende und schutzbedürftige Perso-
nen, die neu in einem kantonalen Asylzentrum untergebracht werden, sind in ei-
ner ihnen verständlichen Sprache über die visuelle Überwachung, die verantwort-
liche Behörde und den Zweck der Bearbeitung der aufgezeichneten Daten zu in-
formieren.
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4 Die Auswertung der Aufzeichnungen durch die dafür zuständigen Mitarbeiten-
den der kantonalen Asylzentren darf nur erfolgen, wenn Verdachtsgründe für ei-
ne Straftat oder Verstösse gegen die Hausordnung vorliegen. Vorbehalten blei-
ben die Befugnisse der Strafverfolgungsbehörden nach den Bestimmungen der 
Schweizerischen Strafprozessordnung (Strafprozessordnung, StPO) vom 5. Ok-
tober 2007[SR 312.0.].

5 Die Aufzeichnungen müssen, sofern sie nicht im Rahmen eines Straf-, Zivil- 
oder Verwaltungsverfahrens beigezogen worden sind, spätestens 100 Tage nach 
der Aufzeichnung vernichtet oder überschrieben werden.

6 Das Departement regelt den Betrieb der visuellen Überwachung in einer Richtli-
nie.

§  183
Übergangsbestimmung zu den Änderungen vom ...

1 Die Einwohnergemeinden haben innert fünf Jahren ab Inkrafttreten der Ände-
rungen vom ... die notwendigen Umstrukturierungen vorzunehmen, damit eine 
Sozialregion künftig mindestens 20'000 Einwohner und Einwohnerinnen umfasst.

2 Im Unterlassungsfall nimmt der Regierungsrat die Umstrukturierungen gemäss 
Absatz 1 vor.

II.

Der Erlass Gesetz über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 
vom 4. April 1954 (Stand 1. Januar 2025) wird wie folgt geändert:

§  115
A. Zuständigkeiten für die Führung von Massnahmen
Art. 314, 327a, 389, 392 und 400 ZGB

1 Die Sozialregionen führen die durch die Kindes- und Erwachsenenschutzbe-
hörde festgelegten Massnahmen; die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden 
betrauen damit in der Regel den Sozialdienst am Wohnort der betroffenen Per-
son.

https://db.clex.ch/link/Bund/312.0/de
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2 Die Sozialregionen sorgen für eine ausreichende Anzahl geeigneter Mandats-
personen. Im Unterlassungsfall ernennt die Kindes- und Erwachsenenschutzbe-
hörde die nötigen Fachleute auf Kosten der säumigen Sozialregion.

3 Der Sozialdienst schlägt der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde auf de-
ren Ersuchen hin geeignete Personen vor. Nach Rücksprache mit der Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörde kann der Sozialdienst auch private Mandatsträ-
ger vorschlagen.

4 Für die Instruktion, Beratung und Unterstützung der privaten Mandatsträger sind 
die Sozialregionen zuständig. Vorbehalten bleiben abweichende Anweisungen 
des Kantons und spezifische kantonale Vorgaben, wie insbesondere zu den Pro-
zessen und zur Qualität.

5 Für die Instruktion, Beratung und Unterstützung gemäss Absatz 4 entrichtet der 
Kanton eine pauschale Abgeltung an die Einwohnergemeinden. Diese ist im 
Grundsatz kostendeckend.

6 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten zur Abgeltung gemäss Absatz 5, wie 
insbesondere deren Höhe sowie die Modalitäten zur Auszahlung, in einer Verord-
nung.

III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten.

Solothurn, ...

Im Namen des Kantonsrates
 
Myriam Frey Schär
Präsidentin
 
Markus Ballmer
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Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt dem ... Referendum.


